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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Bericht über die Wettbewerbspolitik 2009
(2010/2137(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Wettbewerbspolitik 2009 
(KOM(2010)0282) und das diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen (SEK(2010)0666),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur 
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über 
die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“)2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Oktober 2008 „Die 
Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von 
Finanzinstituten im Kontext der derzeitigen globalen Finanzkrise“3 (Bankenmitteilung),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Dezember 2008 „Die 
Rekapitalisierung von Finanzinstituten in der derzeitigen Finanzkrise: Beschränkung der 
Hilfen auf das erforderliche Minimum und Vorkehrungen gegen unverhältnismäßige 
Wettbewerbsverzerrungen4 (Rekapitalisierungsmitteilung),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Februar 2009 über die 
Behandlung wertgeminderter Aktiva im Bankensektor der Gemeinschaft5 (Mitteilung über 
die Behandlung wertgeminderter Aktiva),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Juli 2009 über die 
Wiederherstellung der Rentabilität und die Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen 
im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Beihilfevorschriften6

(Umstrukturierungsmitteilung), wobei diese vier letztgenannten Mitteilungen nachstehend 
gemeinsam als „die vier Mitteilungen zum Finanzsektor“ bezeichnet werden,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 17. Dezember 2008 über einen 
vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des 
Zugangs zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise7

(Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen),

                                               
1 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S.1.
2 ABl. L 24 vom 29.1.2004, S.1.
3 ABl. C 270 vom 25.10.2008, S. 8.
4 ABl. C 10 vom 15.1.2009, S. 2.
5 ABl. C 72 vom 26.3.2009, S. 1.
6 ABl. C 195 vom 19.8.2009, S. 9.
7 ABl. C 16 vom 22.1.2009, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Februar 2009 „Erläuterungen zu 
den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf 
Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen“1,

– unter Hinweis auf die Bekanntmachung der Kommission über einen Verhaltenskodex für 
die Durchführung von Beihilfeverfahren2, die Mitteilung der Kommission über ein 
vereinfachtes Verfahren für die Würdigung bestimmter Kategorien staatlicher Beihilfen3

und die Bekanntmachung der Kommission über die Durchsetzung des Beihilferechts 
durch die einzelstaatlichen Gerichte4 (Vereinfachungspaket), 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen5,

– unter Hinweis auf den Anzeiger für staatliche Beihilfen – Frühjahrsausgabe 2009 
(KOM(2009)0164), Herbst 2009 (KOM(2009)0661) und Frühjahr 2010 
(KOM(2010)0255),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2009 zu den Berichten über die 
Wettbewerbspolitik 2006 und 20076 und auf seine Entschließung vom 2. Februar 2010 zur 
Wettbewerbspolitik 20087,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. März 2009 zu Lebensmittelpreisen in 
Europa8,

– unter Hinweis auf seine schriftliche Erklärung vom 19. Februar 2008 zu der Untersuchung 
des Machtmissbrauchs durch große Supermarktketten, die in der Europäischen Union tätig 
sind, und zu entsprechenden Abhilfemaßnahmen9,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die außergewöhnlichen wirtschaftlichen Umstände der Finanz- und 
Wirtschaftskrise der letzten beiden Jahre außergewöhnliche Maßnahmen erforderten,

B. in der Erwägung, dass effiziente Märkte in Krisenzeiten von entscheidender Bedeutung 
sind, und dass die Wettbewerbsvorschriften flexibel aber konsequent angewandt werden 
sollten,

C. in der Erwägung, dass Protektionismus und eine mangelnde Durchsetzung der 
Wettbewerbsbestimmungen die Krise nur vertiefen und verlängern würden,

                                               
1 ABl. C 45 vom 24.2.09, S. 7.
2 ABl. C 136 vom 16.6.2009, S. 13.
3 ABl. C 136 vom 16.6.2009, S. 3.
4 ABl. C 85 vom 9.4.2009, S. 1.
5 ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0099.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0050.
8 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0191.
9 ABl. C 184 E vom 6.8.2009, S. 23.
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D. in der Erwägung, dass die Wettbewerbspolitik ein wesentliches Instrument darstellt, das 
die Europäische Union in die Lage versetzt, auf weltweiter Ebene wettbewerbsfähig zu 
sein,

E. in der Erwägung, dass das wachsende Haushaltsdefizit und die zunehmende öffentliche 
Verschuldung in vielen Mitgliedstaaten den wirtschaftlichen Aufschwung und das 
Wirtschaftswachstum um Jahre verlangsamen können,

F. in der Erwägung, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten als Reaktion auf die 
Finanzkrise in erheblichem Umfang staatliche Beihilfen gewährt haben, beispielsweise in 
Form von Garantieschirmen, Rekapitalisierungsinstrumenten und Zusatzinstrumenten der 
Liquiditätsversorgung für die Finanzierung von Banken; in der Erwägung ferner, dass 
diese Maßnahmen den Banken in erheblichem Umfang Geldmittel und 
Versicherungsschutz gegenüber jenen Risiken eingebracht haben, denen der Finanzsektor 
üblicherweise ausgesetzt ist,

G. in der Erwägung, dass empirische Untersuchungen darauf hinweisen, dass die Garantien 
der Regierungen der Mitgliedstaaten zu zahlreichen Auswirkungen und Verzerrungen wie 
einer verringerten Streuung von privaten Anleihen geführt haben, ein Umstand, der bei 
der Prüfung einer möglichen Ausweitung der Beihilfen oder einer Verlängerung der 
derzeit geltenden Sonderregelungen berücksichtigt werden muss,

H. in der Erwägung, dass ein verantwortungsvolles Handeln in Steuerangelegenheiten eine 
wichtige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung günstiger Bedingungen für einen fairen 
Wettbewerb und für die Förderung der Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes ist,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt den Bericht über die Wettbewerbspolitik 2009;

2. stellt erfreut fest, dass die Kommission rasch auf die Krise reagiert hat; beglückwünscht 
die Kommission zu ihrem konsequenten Einsatz wettbewerbspolitischer Maßnahmen 
unter außergewöhnlichen Umständen;

3. setzt sich auch weiterhin für eine aktivere Rolle des Parlaments bei der Ausgestaltung der 
Wettbewerbspolitik durch die Einführung des Mitentscheidungsverfahrens ein;

4. fordert die Kommission erneut auf, ihm als der einzigen unionsweit zuständigen 
Wettbewerbsbehörde ausführlich und jährlich über die Weiterbehandlung der 
Empfehlungen des Parlaments Bericht zu erstatten und jede Abweichung von seinen 
Empfehlungen zu begründen;

5. betont die Notwendigkeit klarer und KMU-freundlicher Wettbewerbsbestimmungen;

6. fordert die Kommission auf, für die von ihr vorgenommenen oder in Auftrag gegebenen 
Beurteilungen und Untersuchungen unabhängige und zuverlässige Sachverständige 
heranzuziehen;

7. fordert die Kommission auf, Artikel 12 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
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Europäischen Union anzuwenden, in dem eindeutig festgelegt ist, dass als 
Rechtsgrundlage für künftige Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt „den 
Erfordernissen des Verbraucherschutzes (...) bei der Festlegung und Durchführung der 
anderen Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“ wird; 

8. betont, dass es den Antrag der Kommission auf zusätzliche Planstellen für den 
Mitarbeiterstab der Kommission im Bereich der Wettbewerbspolitik im Haushaltsplan 
2011 unterstützt hat; fordert die Kommission auf, es darüber zu unterrichten, wie die 
zusätzlichen Planstellen eingesetzt wurden; erinnert an seine an die Kommission 
gerichtete Forderung, sicherzustellen, dass der Personalbestand in der Generaldirektion 
Wettbewerb der steigenden Arbeitsbelastung dieser Dienststelle gerecht wird;

Schwerpunktthema: Wettbewerbspolitik und die Finanz- und Wirtschaftskrise

9. begrüßt die zeitlich befristeten staatlichen Beihilfebestimmungen als Reaktion auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise, namentlich die vier Mitteilungen zum Finanzsektor und den 
zeitlich befristeten Rahmen für die übrigen Sektoren;

10. bekundet seine Besorgnis darüber, dass diese Maßnahmen, die ihrer Art nach einen 
zeitlich befristeten Charakter haben, letztlich nicht zeitlich befristet sein könnten; fordert 
die Kommission auf, in Bezug auf die Beendigungskriterien, die für eine Entscheidung 
über die mögliche Verlängerung dieser Maßnahmen herangezogen werden sollen, Klarheit 
zu schaffen;

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, genauer anzugeben, welche 
Umstrukturierungsmaßnahmen bei möglichen Wettbewerbsverzerrungen vorgeschrieben 
werden, die bezüglich der Rückzahlungsbedingungen zu Unterschieden zwischen den 
Mitgliedstaaten führen; 

Beihilfenkontrolle

12. stellt fest, dass die Politik im Bereich der staatlichen Beihilfen ein integraler Bestandteil 
der Wettbewerbspolitik ist und dass die Kontrolle staatlicher Beihilfen Ausdruck der 
Notwendigkeit ist, für alle im Binnenmarkt tätigen Unternehmen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten; 

13. weist darauf hin, wie wichtig die sorgfältige Überwachung der Verwendung staatlicher 
Beihilfen durch die Kommission ist, um sicherzustellen, dass diese Fördermaßnahmen 
nicht auf eine Weise zum Schutz nationaler Industrien verwendet werden, die dem 
Binnenmarkt und den europäischen Verbrauchern schadet;

14. hält es bei der Beurteilung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Vertrag für 
wichtig, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den negativen Auswirkungen der 
staatlichen Beihilfen auf den Wettbewerb und auf die öffentlichen Finanzen und ihren 
positiven Auswirkungen im Hinblick auf gemeinsame Interessen gefunden wird;

15. fordert die Festlegung eindeutiger Kriterien für Veräußerungen unter Berücksichtigung 
der mittelfristigen Auswirkungen von Veräußerungen auf die betreffenden Unternehmen, 
insbesondere des Rückgangs ihrer Bedeutung auf dem weltweiten Markt;
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16. fordert die Kommission auf, die in einigen Mitgliedstaaten geltenden staatlichen 
Steuerhilfsprogramme sorgfältig zu prüfen, um sie auf ihren diskriminierungsfreien und 
transparenten Charakter hin zu untersuchen;

17. stellt besorgt fest, dass die Rückforderung rechtswidriger staatlicher Beihilfen ein 
langatmiger und schwerfälliger Prozess ist; ermutigt die Kommission, die Verfahren 
weiter zu verschärfen und insbesondere bei mehrmaligen Verstößen weiter Druck auf die 
Mitgliedstaaten auszuüben;

Antitrust-Politik

18. begrüßt, dass die Kommission in den letzten Jahren entschlossen gegen 
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen vorgegangen ist;

19. erinnert daran, dass Kartelle eine der schwerwiegendsten Verletzungen des 
Wettbewerbsrechts darstellen; vertritt die Auffassung, dass solche Verstöße gegen das 
Wettbewerbsrecht dem Interesse der Unionsbürger zuwiderlaufen, da sie bedeuten, dass 
die sich aus dem Wettbewerb ergebenden Vorteile in Form niedrigerer Preise nicht an die 
Verbraucher weitergegeben werden können;

20. fordert die Kommission erneut auf, ihre wettbewerbsrechtlichen Maßnahmen besser mit 
den verbraucherrechtlichen Maßnahmen abzustimmen;

21. fordert die Kommission nachdrücklich auf, sich bei der Prüfung einer möglichen 
missbräuchlichen Ausnutzung marktbeherrschender Stellungen eingehender mit der 
wirtschaftswissenschaftlichen Theorie des Trickle-down-Effektes zu befassen, wenn sie 
feststellt, dass die marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht worden ist;

22. vertritt die Auffassung, dass sich die Verhängung immer höherer Geldbußen als zu kurz 
gegriffen erweisen könnte, nicht zuletzt angesichts potenzieller Arbeitsplatzverluste 
infolge von Zahlungsunfähigkeit; stellt fest, dass die Kommission derzeit erhebliche 
Einnahmen aus der Verhängung von Geldbußen verzeichnet und dass diese Gelder dem 
EU-Haushalt zugeführt werden; betont, dass eine Politik der hohen Geldbußen nicht als 
alternativer Mechanismus zur Finanzierung des Haushaltsplans herangezogen werden 
sollte;

Fusionskontrolle

23. betont, dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise keine Lockerung der EU-
Fusionskontrollpolitik rechtfertigt; 

24. betont, dass die Anwendung von Wettbewerbsbestimmungen auf Fusionen vor dem 
Hintergrund des gesamten Binnenmarktes beurteilt werden muss;

Sektorale Entwicklungen

25. bedauert, dass die Energieverbraucher in der Union nach wie vor unter einem verzerrten 
Energiemarkt leiden; 

26. fordert die Kommission auf, über die Anwendung staatlicher Beihilferegelungen im 
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Postwesen zu berichten und ihre Untersuchungen in diesem Bereich beschleunigt 
fortzusetzen;

27. fordert die Kommission auf, sich eingehender mit dem Wettbewerb im agro-industriellen 
Sektor in Bezug auf Transparenz und die Entwicklung der Verbraucherpreise zu befassen;

°

°         °

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


